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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2008 Ausgegeben am 31. Juli 2008 Teil II 

282. Verordnung: Maschinen-Sicherheitsverordnung 2010 – MSV 2010 
 (CELEX-Nr.: 32006L0042) 

282. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Sicherheit von 
Maschinen und von Sicherheitsbauteilen für Maschinen (Maschinen-
Sicherheitsverordnung 2010 – MSV 2010) 

Auf Grund des § 69 Abs. 1 und des § 71 Abs. 3 bis 6 Gewerbeordnung 1994 – GewO 1994, BGBl. 
Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 68/2008, wird verordnet: 

Anwendungsbereich 
§ 1. (1) Diese Verordnung setzt die Richtlinie 2006/42/EG über Maschinen und zur Änderung der 

Richtlinie 95/16/EG (Neufassung), ABl. Nr. L 157 vom 09. 06. 2006, S. 24 bis 86, – im Folgenden „Ma-
schinen-Richtlinie“ genannt – mit Ausnahme des Artikels 24 (Änderung der Richtlinie 95/16/EG über 
Aufzüge) um. Diese Verordnung (bzw. die Maschinen-Richtlinie) gilt für die folgenden Erzeugnisse: 
 a) Maschinen; 
 b) auswechselbare Ausrüstungen; 
 c) Sicherheitsbauteile; 
 d) Lastaufnahmemittel; 
 e) Ketten, Seile und Gurte; 
 f) abnehmbare Gelenkwellen; 
 g) unvollständige Maschinen. 

(2) Vom Anwendungsbereich dieser Verordnung (bzw. der Maschinen-Richtlinie) sind ausgenom-
men: 
 a) Sicherheitsbauteile, die als Ersatzteile zur Ersetzung identischer Bauteile bestimmt sind und 

die vom Hersteller der Ursprungsmaschine geliefert werden; 
 b) spezielle Einrichtungen für die Verwendung auf Jahrmärkten und in Vergnügungsparks; 
 c) speziell für eine nukleare Verwendung konstruierte oder eingesetzte Maschinen, deren Ausfall 

zu einer Emission von Radioaktivität führen kann; 
 d) Waffen einschließlich Feuerwaffen; 
 e) die folgenden Beförderungsmittel: 
 - land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen in Bezug auf die Risiken, die von der Richt-

linie 2003/37/EG über die Typengenehmigung für land- und forstwirtschaftliche Zugma-
schinen, ihre Anhänger und die von ihnen gezogenen auswechselbaren Maschinen sowie 
für Systeme, Bauteile und selbständige technische Einheiten dieser Fahrzeuge und zur 
Aufhebung der Richtlinie 74/150/EWG, ABl. Nr. L 171 vom 09. 07. 2003, S. 1, erfasst 
werden, mit Ausnahme der auf diesen Fahrzeugen angebrachten Maschinen, 

 - Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger im Sinne der Richtlinie 70/156/EWG zur 
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Betriebserlaubnis für 
Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger, ABl. Nr. L 42 vom 23. 02. 1970, S. 1, zuletzt 
geändert durch die Richtlinie 2006/28/EG der Kommission, ABl. Nr. L 65 vom 
07. 03. 2006, S. 27, mit Ausnahme der auf diesen Fahrzeugen angebrachten Maschinen, 

 - Fahrzeuge im Sinne der Richtlinie 2002/24/EG über die Typgenehmigung für zweirädrige 
oder dreirädrige Kraftfahrzeuge, ABl. Nr. L 124 vom 09. 05. 2002, S. 1, zuletzt geändert 
durch die Richtlinie 2006/96/EG, ABl. Nr. L 363 vom 20. 12. 2006, S. 81, mit Ausnahme 
der auf diesen Fahrzeugen angebrachten Maschinen, 
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 - ausschließlich für sportliche Wettbewerbe bestimmte Kraftfahrzeuge und 
 - Beförderungsmittel für die Beförderung in der Luft, auf dem Wasser und auf Schienen-

netzen mit Ausnahme der auf diesen Beförderungsmitteln angebrachten Maschinen; 
 f) Seeschiffe und bewegliche Offshore-Anlagen sowie Maschinen, die auf solchen Schiffen 

und/oder in solchen Anlagen installiert sind; 
 g) Maschinen, die speziell für militärische Zwecke oder zur Aufrechterhaltung der öffentlichen 

Ordnung konstruiert und gebaut wurden; 
 h) Maschinen, die speziell für Forschungszwecke konstruiert und gebaut wurden und zur vo-

rübergehenden Verwendung in Laboratorien bestimmt sind; 
 i) Schachtförderanlagen; 
 j) Maschinen zur Beförderung von Darstellern während künstlerischer Vorführungen; 
 k) elektrische und elektronische Erzeugnisse folgender Arten, soweit sie unter die Richtlinie 

2006/95/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend elektri-
sche Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen, ABl. Nr. L 374 
vom 27. 12. 2006, S. 10, fallen: 

 - für den häuslichen Gebrauch bestimmte Haushaltsgeräte, 
 - Audio- und Videogeräte, 
 - informationstechnische Geräte, 
 - gewöhnliche Büromaschinen, 
 - Niederspannungsschaltgeräte und -steuergeräte, 
 - Elektromotoren; 
 l) die folgenden Arten von elektrischen Hochspannungsausrüstungen: 
 - Schalt- und Steuergeräte, 
 - Transformatoren. 

Begriffsbestimmungen 
§ 2. (1) Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck „Maschine“ die in § 1 Abs. 1 lit. a bis 

f (Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a bis f der Maschinen-Richtlinie) aufgelisteten Erzeugnisse. 
(2) Ferner bezeichnet der Ausdruck 

 a) „Maschine“ 
 - eine mit einem anderen Antriebssystem als der unmittelbar eingesetzten menschlichen 

oder tierischen Kraft ausgestattete oder dafür vorgesehene Gesamtheit miteinander ver-
bundener Teile oder Vorrichtungen, von denen mindestens eines bzw. eine beweglich ist 
und die für eine bestimmte Anwendung zusammengefügt sind; 

 - eine Gesamtheit im Sinne des ersten Gedankenstrichs, der lediglich die Teile fehlen, die 
sie mit ihrem Einsatzort oder mit ihren Energie- und Antriebsquellen verbinden; 

 - eine einbaufertige Gesamtheit im Sinne des ersten und zweiten Gedankenstrichs, die erst 
nach Anbringung auf einem Beförderungsmittel oder Installation in einem Gebäude oder 
Bauwerk funktionsfähig ist; 

 - eine Gesamtheit von Maschinen im Sinne des ersten, zweiten und dritten Gedankenstrichs 
oder von unvollständigen Maschinen im Sinne des Buchstabens g, die, damit sie zusam-
menwirken, so angeordnet sind und betätigt werden, dass sie als Gesamtheit funktionie-
ren; 

 - eine Gesamtheit miteinander verbundener Teile oder Vorrichtungen, von denen mindes-
tens eines bzw. eine beweglich ist und die für Hebevorgänge zusammengefügt sind und 
deren einzige Antriebsquelle die unmittelbar eingesetzte menschliche Kraft ist; 

 b) „auswechselbare Ausrüstung“ eine Vorrichtung, die der Bediener einer Maschine oder Zug-
maschine nach deren Inbetriebnahme selbst an ihr anbringt, um ihre Funktion zu ändern oder 
zu erweitern, sofern diese Ausrüstung kein Werkzeug ist; 

 c) „Sicherheitsbauteil“ ein Bauteil, 
 - das zur Gewährleistung einer Sicherheitsfunktion dient, 
 - gesondert in Verkehr gebracht wird, 
 - dessen Ausfall und/oder Fehlfunktion die Sicherheit von Personen gefährdet und 
 - das für das Funktionieren der Maschine nicht erforderlich ist oder durch für das Funktio-

nieren der Maschine übliche Bauteile ersetzt werden kann. 
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Eine nicht erschöpfende Liste von Sicherheitsbauteilen findet sich in Anhang V (Anhang V der 
Maschinen-Richtlinie), die gemäß § 8 Abs. 1 (Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a der Maschinen-
Richtlinie) aktualisiert wird; 

 d) „Lastaufnahmemittel“ ein nicht zum Hebezeug gehörendes Bauteil oder Ausrüstungsteil, das 
das Ergreifen der Last ermöglicht und das zwischen Maschine und Last oder an der Last selbst 
angebracht wird oder das dazu bestimmt ist, ein integraler Bestandteil der Last zu werden, und 
das gesondert in Verkehr gebracht wird; als Lastaufnahmemittel gelten auch Anschlagmittel 
und ihre Bestandteile; 

 e) „Ketten, Seile und Gurte“ für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemit-
teln entwickelte und hergestellte Ketten, Seile und Gurte; 

 f) „abnehmbare Gelenkwelle“ ein abnehmbares Bauteil zur Kraftübertragung zwischen einer 
Antriebs- oder Zugmaschine und einer anderen Maschine, das die ersten Festlager beider Ma-
schinen verbindet. Wird die Vorrichtung zusammen mit der Schutzeinrichtung in Verkehr ge-
bracht, ist diese Kombination als ein einziges Erzeugnis anzusehen; 

 g) „unvollständige Maschine“ eine Gesamtheit, die fast eine Maschine bildet, für sich genommen 
aber keine bestimmte Funktion erfüllen kann. Ein Antriebssystem stellt eine unvollständige 
Maschine dar. Eine unvollständige Maschine ist nur dazu bestimmt, in andere Maschinen oder 
in andere unvollständige Maschinen oder Ausrüstungen eingebaut oder mit ihnen zusammen-
gefügt zu werden, um zusammen mit ihnen eine Maschine im Sinne dieser Verordnung (bzw. 
der Maschinen-Richtlinie) zu bilden; 

 h) „Inverkehrbringen“ die entgeltliche oder unentgeltliche erstmalige Bereitstellung einer Ma-
schine oder einer unvollständigen Maschine in Österreich, einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union, einem anderen Vertragsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder 
einem anderen gleichgestellten Staat im Hinblick auf ihren Vertrieb oder ihre Benutzung; 

 i) „Hersteller“ jede natürliche oder juristische Person, die eine von dieser Verordnung (bzw. der 
Maschinen-Richtlinie) erfasste Maschine oder eine unvollständige Maschine konstruiert 
und/oder baut und für die Übereinstimmung der Maschine oder unvollständigen Maschine mit 
dieser Verordnung (bzw. der Maschinen-Richtlinie) im Hinblick auf ihr Inverkehrbringen un-
ter ihrem eigenen Namen oder Warenzeichen oder für den Eigengebrauch verantwortlich ist. 
Wenn kein Hersteller im Sinne der vorstehenden Begriffsbestimmung existiert, wird jede na-
türliche oder juristische Person, die eine von dieser Verordnung (bzw. der Maschinen-
Richtlinie) erfasste Maschine oder unvollständige Maschine in Verkehr bringt oder in Betrieb 
nimmt, als Hersteller betrachtet; 

 j) „Bevollmächtigter“ jede in Österreich, einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, 
einem anderen Vertragsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder einem anderen gleich-
gestellten Staat ansässige natürliche oder juristische Person, die vom Hersteller schriftlich da-
zu bevollmächtigt wurde, in seinem Namen alle oder einen Teil der Pflichten und Formalitäten 
zu erfüllen, die mit dieser Verordnung (bzw. Maschinen-Richtlinie) verbunden sind; 

 k) „Inbetriebnahme“ die erstmalige bestimmungsgemäße Verwendung einer von dieser Verord-
nung (bzw. der Maschinen-Richtlinie) erfassten Maschine in Österreich, einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union, einem anderen Vertragsstaat des Europäischen Wirt-
schaftsraums oder einem anderen gleichgestellten Staat; 

 l) „harmonisierte Norm“ eine nicht verbindliche technische Spezifikation, die von einer europäi-
schen Normenorganisation, nämlich dem Europäischen Komitee für Normung (CEN), dem 
Europäischen Komitee für Elektrotechnische Normung (Cenelec) oder dem Europäischen 
Institut für Telekommunikationsnormen (ETSI), aufgrund eines Auftrags der Europäischen 
Kommission nach den in der Richtlinie 98/34/EG über ein Informationsverfahren auf dem 
Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der In-
formationsgesellschaft, ABl. Nr. L 204 vom 21. 07. 1998, S. 37, zuletzt geändert durch die 
Richtlinie 2006/96/EG, ABl. Nr. L 363 vom 20. 12.2006, S. 81, festgelegten Verfahren ange-
nommen wurde. 

Spezielle Richtlinien 
§ 3. Werden die in Anhang I (Anhang I der Maschinen-Richtlinie) genannten, von einer Maschine 

ausgehenden Gefährdungen ganz oder teilweise von anderen Gemeinschaftsrichtlinien genauer erfasst, so 
gilt diese Verordnung (bzw. die Maschinen-Richtlinie) für diese Maschine und diese Gefährdungen nicht 
bzw. ab dem Beginn der Anwendung dieser anderen Richtlinien nicht mehr. 
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Marktaufsicht 
§ 4. (1) Die Marktaufsichtsbehörden für Maschinen haben alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, 

um sicherzustellen, dass Maschinen nur in Verkehr gebracht und/oder in Betrieb genommen werden, 
wenn sie den für sie geltenden Bestimmungen dieser Verordnung (bzw. der Maschinen-Richtlinie) ent-
sprechen und wenn sie bei ordnungsgemäßer Installation und Wartung und bei bestimmungsgemäßer oder 
vernünftigerweise vorhersehbarer Verwendung die Sicherheit und Gesundheit von Personen und gegebe-
nenfalls von Haustieren und Sachen nicht gefährden. 

(2) Die Marktaufsichtsbehörden für Maschinen haben alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um 
sicherzustellen, dass unvollständige Maschinen nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie den für sie 
geltenden Bestimmungen dieser Verordnung (bzw. der Maschinen-Richtlinie) entsprechen. 

(3) Für die Kontrolle der Übereinstimmung der Maschinen und unvollständigen Maschinen mit den 
Bestimmungen der Absätze 1 und 2 sind die Gewerbebehörden als Marktaufsichtsbehörden für Maschi-
nen zuständig. 

(4) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit führt als oberste Gewerbebehörde die Koordi-
nation der Marktaufsicht für Maschinen in Österreich und die Kommunikation mit den anderen Mitglied-
staaten der Europäischen Union, den anderen Vertragsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums und 
den anderen gleichgestellten Staaten sowie mit der Europäischen Kommission und den Benannten Stellen 
durch. Einschlägige Beschlüsse, Entscheidungen und Informationen der Europäischen Kommission (Arti-
kel 8 (1) b), Artikel 9 bis Artikel 11 und Artikel 21 der Maschinen-Richtlinie) oder des Ausschusses für 
Maschinen (Artikel 22 der Maschinen-Richtlinie) werden – sofern eine Relevanz für Österreich gegeben 
ist und nicht ohnedies eine Verlautbarung im Amtsblatt der Europäischen Union erfolgt ist – durch 
Kundmachung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit gemäß § 365i Abs. 2 GewO 1994 oder 
durch Aufnahme in den Anhang XV gemäß § 20 oder in sonstiger geeigneter Weise verlautbart. Damit ist 
eine einheitliche Vorgangsweise in der Marktaufsicht für Maschinen in Österreich sicherzustellen. 

Inverkehrbringen und Inbetriebnahme 
§ 5. (1) Der Hersteller oder sein Bevollmächtigter hat vor dem Inverkehrbringen und/oder der Inbe-

triebnahme einer Maschine 
 a) sicherzustellen, dass die Maschine die in Anhang I (Anhang I der Maschinen-Richtlinie) auf-

geführten, für sie geltenden grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen 
erfüllt; 

 b) sicherzustellen, dass die in Anhang VII Teil A (Anhang VII Teil A der Maschinen-Richtlinie) 
genannten technischen Unterlagen verfügbar sind; 

 c) insbesondere die erforderlichen Informationen, wie die Betriebsanleitung, zur Verfügung zu 
stellen; 

 d) die zutreffenden Konformitätsbewertungsverfahren gemäß § 12 (Artikel 12 der Maschinen-
Richtlinie) durchzuführen; 

 e) die EG-Konformitätserklärung gemäß Anhang II Teil 1 Abschnitt A (Anhang II Teil 1 Ab-
schnitt A der Maschinen-Richtlinie) auszustellen und sicherzustellen, dass sie der Maschine 
beiliegt; 

 f) die CE-Kennzeichnung gemäß § 16 (Artikel 16 der Maschinen-Richtlinie) anzubringen. 
(2) Der Hersteller oder sein Bevollmächtigter hat vor dem Inverkehrbringen einer unvollständigen 

Maschine sicherzustellen, dass das in § 13 (Artikel 13 der Maschinen-Richtlinie) genannte Verfahren 
abgeschlossen worden ist. 

(3) Der Hersteller oder sein Bevollmächtigter muss im Hinblick auf das in § 12 (Artikel 12 der Ma-
schinen-Richtlinie) genannte Konformitätsbewertungsverfahren über die notwendigen Mittel verfügen 
oder Zugang zu ihnen haben, um sicherzustellen, dass die Maschine die in Anhang I (Anhang I der Ma-
schinen-Richtlinie) aufgeführten grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen erfüllt. 

(4) Fällt eine Maschine unter weitere Gemeinschaftsrichtlinien, die andere Aspekte regeln und eben-
falls das Anbringen einer CE-Kennzeichnung vorschreiben, so bedeutet die CE-Kennzeichnung, dass 
diese Maschine auch den Bestimmungen dieser anderen Gemeinschaftsrichtlinien entspricht. 

(5) Hat jedoch der Hersteller oder sein Bevollmächtigter nach einer oder mehreren dieser Gemein-
schaftsrichtlinien während einer Übergangszeit die Wahl der anzuwendenden Regelung, so wird durch die 
CE-Kennzeichnung lediglich die Konformität mit den Bestimmungen der von ihm angewandten Gemein-
schaftsrichtlinien angezeigt. Die Nummern der jeweils angewandten Gemeinschaftsrichtlinien laut Veröf-
fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union sind in der EG-Konformitätserklärung anzugeben. 
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Freier Warenverkehr 
§ 6. (1) Maschinen dürfen nur dann in den Verkehr gebracht und/oder in Betrieb genommen werden, 

wenn sie – unbeschadet weiterer Anforderungen auf Grund anderer Rechtsvorschriften – jedenfalls den 
auf sie zutreffenden Bestimmungen dieser Verordnung (bzw. der Maschinen-Richtlinie) entsprechen. 

(2) Unvollständige Maschinen dürfen nur dann in den Verkehr gebracht werden, wenn sie laut einer 
nach Anhang II Teil 1 Abschnitt B (Anhang II Teil 1 Abschnitt B der Maschinen-Richtlinie) ausgefertig-
ten Einbauerklärung des Herstellers oder seines Bevollmächtigten dazu bestimmt sind, in eine Maschine 
eingebaut oder mit anderen unvollständigen Maschinen zu einer Maschine zusammengefügt zu werden. 

(3) Bei Messen, Ausstellungen, Vorführungen und Ähnlichem dürfen Maschinen oder unvollständi-
ge Maschinen gezeigt werden, die den Bestimmungen dieser Verordnung (bzw. der Maschinen-
Richtlinie) nicht entsprechen, sofern ein sichtbares Schild deutlich auf diesen Umstand und darauf hin-
weist, dass sie erst lieferbar sind, wenn die Konformität hergestellt wurde. Ferner ist bei der Vorführung 
derartiger nichtkonformer Maschinen oder unvollständiger Maschinen durch geeignete Sicherheitsmaß-
nahmen der Schutz von Personen zu gewährleisten. 

Konformitätsvermutung und harmonisierte Normen 
§ 7. (1) Eine Maschine, die mit der CE-Kennzeichnung versehen ist und der die EG-

Konformitätserklärung mit den in Anhang II Teil 1 Abschnitt A (Anhang II Teil 1 Abschnitt A der Ma-
schinen-Richtlinie) aufgeführten Angaben beigefügt ist, wird grundsätzlich – d.h. unbeschadet von Maß-
nahmen der Marktaufsichtsbehörde für Maschinen – als konform mit den Bestimmungen dieser Verord-
nung (bzw. der Maschinen-Richtlinie) angesehen. 

(2) Ist eine Maschine nach einer harmonisierten Norm hergestellt worden, deren Europäische Fund-
stellen (CEN, CENELEC, ETSI) von der Europäischen Kommission im Amtsblatt der Europäischen 
Union und deren österreichische Fundstellen (ÖNORM, ÖVE-Norm, ÖVE/ÖNORM, etc.) im An-
hang XIV veröffentlicht worden sind, so wird grundsätzlich – d.h. unbeschadet der Ergebnisse von Maß-
nahmen der Marktüberwachungsbehörde für Maschinen und insbesondere Maßnahmen gemäß § 10 
Abs. 1 – davon ausgegangen, dass sie den von dieser harmonisierten Norm erfassten grundlegenden Si-
cherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen entspricht. 

(3) Änderungen des Anhangs XIV erfolgen durch Kundmachung des Bundesministers für Wirtschaft 
und Arbeit im Bundesgesetzblatt auf Grundlage der Mitteilungen der Europäischen Kommission im 
Amtsblatt der Europäischen Union. 

Umsetzung spezifischer Maßnahmen der Europäischen Kommission 
§ 8. (1) Aktualisierungen der im Anhang V (Anhang V der Maschinen-Richtlinie) enthaltenen Liste 

der Sicherheitsbauteile, die von der Europäischen Kommission vorgenommen wurden, erfolgen durch 
Kundmachung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit im Bundesgesetzblatt. 

(2) Von der Europäischen Kommission ausgesprochene Beschränkungen des Inverkehrbringens von 
Maschinen mit besonderem Gefahrenpotenzial werden nach Maßgabe des § 9 durch Kundmachung des 
Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit im Bundesgesetzblatt verlautbart. Eine derartige Kundma-
chung kann dann entfallen, wenn die Feststellungen der Europäischen Kommission im Amtsblatt der 
Europäischen Union verlautbart worden sind und die Marktaufsichtsbehörden und die anderen interessier-
ten Kreise in anderer geeigneter Weise hievon Kenntnis erlangen. 

(3) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit verlautbart durch Kundmachung im Bundesge-
setzblatt, Aufnahme in den Anhang XV oder durch sonstige geeignete Maßnahmen im Rahmen der Koor-
dinierung der Marktaufsicht von der Europäischen Kommission oder vom Ausschuss für Maschinen (Ar-
tikel 22 der Maschinen-Richtlinie) getroffene und für Österreich relevante Maßnahmen, die für die 
Durchführung und praktische Anwendung dieser Verordnung (bzw. der Maschinen-Richtlinie) erforder-
lich sind. 

Besondere Maßnahmen für Maschinen mit besonderem Gefahrenpotenzial 
§ 9. (1) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit verlautbart für Österreich relevante Maßnah-

men der Europäischen Kommission zum Verbot oder zur Einschränkung des Inverkehrbringens oder zum 
Unterwerfen unter besondere Bedingungen (wie Nachrüstung) von Maschinen, die technische Merkmale 
aufweisen, von denen wegen der von der Europäischen Kommission festgestellten Unzulänglichkeiten 
der angewendeten harmonisierten Normen Risiken ausgehen. 

(2) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit verlautbart für Österreich relevante Maßnahmen 
der Europäischen Kommission zum Verbot oder zur Einschränkung des Inverkehrbringens oder zum 
Unterwerfen unter besondere Bedingungen (wie Nachrüstung) von Maschinen, von denen aufgrund ihrer 
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technischen Eigenschaften die gleichen Risiken ausgehen wie von Maschinen, bezüglich derer die Kom-
mission zur Auffassung gelangt ist, dass eine Schutzklauselmaßnahme von einem Mitgliedstaat zu Recht 
ergriffen wurde. 

(3) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit befasst im Rahmen der Aufgaben gemäß § 4 
Abs. 4 die Europäische Kommission, wenn sich auf Grund von Maßnahmen der Marktaufsicht ergibt, 
dass weitere Anpassungen der Maßnahmen der Kommission gemäß Abs. 1 oder Abs. 2 erforderlich sind. 

Anfechtung einer harmonisierten Norm 
§ 10. (1) Wenn das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit – nach Befassung des zuständigen 

Komitees oder Fachausschusses der betreffenden österreichischen Normenorganisationen (ON, ÖVE) – 
der Auffassung ist, dass eine harmonisierte Europäische Norm, deren Fundstelle (CEN, CENELEC, 
ETSI) von der Europäischen Kommission im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht worden ist 
(Artikel 7 Absatz 2 der Maschinen-Richtlinie), nicht vollständig den von ihr erfassten grundlegenden 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen des Anhangs I (Anhang I der Maschinen-Richtlinie) 
entspricht, so befasst der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit den durch die Richtlinie 98/34/EG 
eingesetzten Ausschuss und den Ausschuss für Maschinen (Artikel 22 der Maschinen-Richtlinie) unter 
Darlegung der Gründe. 

(2) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit verlautbart durch Kundmachung im Bundesge-
setzblatt die Ergebnisse der erfolgreichen Anfechtung einer harmonisierten Europäischen Norm (Arti-
kel 10 der Maschinen-Richtlinie), insbesondere durch Änderung des Anhangs XIV (Streichung aus dem 
Verzeichnis oder Einschränkung der Konformitätsvermutung). 

Schutzklauselverfahren 
§ 11. (1) Wenn festgestellt wird, dass eine von dieser Verordnung (bzw. der Maschinen-Richtlinie) 

erfasste und mit der CE-Kennzeichnung versehene Maschine, der die EG-Konformitätserklärung beige-
fügt ist, bei bestimmungsgemäßer oder vernünftigerweise vorhersehbarer Verwendung die Sicherheit und 
Gesundheit von Personen und gegebenenfalls von Haustieren oder Sachen zu gefährden droht, so hat die 
Marktaufsichtsbehörde alle zweckdienlichen Maßnahmen zu treffen, um diese Maschine aus dem Ver-
kehr zu ziehen, das Inverkehrbringen und/oder die Inbetriebnahme dieser Maschine zu untersagen oder 
den freien Verkehr hierfür einzuschränken. Sofern diese Maßnahme mehrere gleichartige Maschinen 
betreffen könnte (Serien) und anzunehmen ist, dass die Maschine in anderen Gebieten als dem örtlichen 
Zuständigkeitsbereich der jeweiligen Marktüberwachungsbehörde bzw. in ganz Österreich aufgefunden 
werden kann, ist diese Maßnahme – vor Rechtskraft befristet, nach Rechtskraft unbefristet – vom Bun-
desminister für Wirtschaft und Arbeit unter sinngemäßer Anwendung des § 365i Abs. 2 GewO 1994 im 
Bundesgesetzblatt zu verlautbaren. 

(2) Bei Maßnahmen nach Abs. 1 ist das Verfahren gemäß § 365i Abs. 1 GewO 1994 umgehend ein-
zuleiten. 

(3) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit verlautbart gemäß § 365i Abs. 2 GewO 1994 
durch Kundmachung im Bundesgesetzblatt die Entscheidungen der Europäischen Kommission in Schutz-
klauselverfahren, wenn in dieser Entscheidung festgestellt wurde, dass eine von dieser Verordnung (bzw. 
der Maschinen-Richtlinie) erfasste und mit der CE-Kennzeichnung versehene Maschine, der die EG-
Konformitätserklärung beigefügt ist, bei bestimmungsgemäßer oder vernünftigerweise vorhersehbarer 
Verwendung die Sicherheit und Gesundheit von Personen und gegebenenfalls von Haustieren oder Sa-
chen zu gefährden droht und aus der Entscheidung hervorgeht oder anzunehmen ist, dass die Maschine in 
Österreich in Verkehr gebracht und/oder in Betrieb genommen wird oder bereits in Verkehr gebracht 
und/oder in Betrieb genommen wurde. Die Marktaufsichtsbehörden haben alle zweckdienlichen Maß-
nahmen zu treffen, um diese Maschine aus dem Verkehr zu ziehen, das Inverkehrbringen und/oder die 
Inbetriebnahme dieser Maschine zu untersagen, den freien Verkehr hiefür einzuschränken oder die Nach-
rüstung sicherzustellen. 

Konformitätsbewertungsverfahren für Maschinen 
§ 12. (1) Der Hersteller oder sein Bevollmächtigter hat zum Nachweis der Übereinstimmung der 

Maschine mit den Bestimmungen dieser Verordnung (bzw. der Maschinen-Richtlinie) eines der in den 
Abs. 2, 3 und 4 beschriebenen Konformitätsbewertungsverfahren durchzuführen. 

(2) Ist die Maschine nicht in Anhang IV (Anhang IV der Maschinen-Richtlinie) aufgeführt, so hat 
der Hersteller oder sein Bevollmächtigter das in Anhang VIII (Anhang VIII der Maschinen-Richtlinie) 
vorgesehene Verfahren der Konformitätsbewertung mit interner Fertigungskontrolle bei der Herstellung 
von Maschinen durchzuführen. 
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(3) Ist die Maschine in Anhang IV (Anhang IV der Maschinen-Richtlinie) aufgeführt und nach den 
in § 7 Abs. 2 (Artikel 7 Absatz 2 der Maschinen-Richtlinie) genannten harmonisierten Normen hergestellt 
und berücksichtigen diese Normen alle relevanten grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzan-
forderungen, so hat der Hersteller oder sein Bevollmächtigter eines der folgenden Verfahren durchzufüh-
ren: 
 a) das in Anhang VIII (Anhang VIII der Maschinen-Richtlinie) vorgesehene Verfahren der Kon-

formitätsbewertung mit interner Fertigungskontrolle bei der Herstellung von Maschinen; 
 b) das in Anhang IX (Anhang IX der Maschinen-Richtlinie) beschriebene EG-

Baumusterprüfverfahren sowie die in Anhang VIII Nummer 3 (Anhang VIII Nummer 3 der 
Maschinen-Richtlinie) beschriebene interne Fertigungskontrolle bei der Herstellung von Ma-
schinen; 

 c) das in Anhang X (Anhang X der Maschinen-Richtlinie) beschriebene Verfahren der umfas-
senden Qualitätssicherung. 

(4) Ist die Maschine in Anhang IV (Anhang IV der Maschinen-Richtlinie) aufgeführt und wurden die 
in § 7 Abs. 2 (Artikel 7 Absatz 2 der Maschinen-Richtlinie) genannten harmonisierten Normen bei der 
Herstellung der Maschine nicht oder nur teilweise berücksichtigt oder berücksichtigen diese Normen 
nicht alle relevanten grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen oder gibt es für die 
betreffende Maschine keine harmonisierten Normen, so hat der Hersteller oder sein Bevollmächtigter 
eines der folgenden Verfahren durchzuführen: 
 a) das in Anhang IX (Anhang IX der Maschinen-Richtlinie) beschriebene EG-

Baumusterprüfverfahren sowie die in Anhang VIII Nummer 3 (Anhang VIII Nummer 3 der 
Maschinen-Richtlinie) beschriebene interne Fertigungskontrolle bei der Herstellung von Ma-
schinen; 

 b) das in Anhang X (Anhang X der Maschinen-Richtlinie) beschriebene Verfahren der umfas-
senden Qualitätssicherung. 

Verfahren für unvollständige Maschinen 
§ 13. (1) Der Hersteller einer unvollständigen Maschine oder sein Bevollmächtigter hat vor dem In-

verkehrbringen sicherzustellen, dass 
 a) die speziellen technischen Unterlagen gemäß Anhang VII Teil B (Anhang VII Teil B der Ma-

schinen-Richtlinie) erstellt werden; 
 b) die Montageanleitung gemäß Anhang VI (Anhang VI der Maschinen-Richtlinie) erstellt wird; 
 c) eine Einbauerklärung gemäß Anhang II Teil 1 Abschnitt B (Anhang II Teil 1 Abschnitt B der 

Maschinen-Richtlinie) ausgestellt wurde. 
(2) Die Montageanleitung und die Einbauerklärung sind der unvollständigen Maschine bis zu ihrem 

Einbau in die vollständige Maschine beizufügen und sind anschließend Teil der technischen Unterlagen 
der vollständigen Maschine. 

Benannte Stellen 
§ 14. (1) Anhang XIII enthält ein Verzeichnis der Stellen die von Österreich, von einem anderen 

Mitgliedstaat der Europäischen Union, von einem anderen Vertragsstaat des Europäischen Wirtschafts-
raums oder von einem anderen gleichgestellten Staat für die Durchführung der in § 12 Abs. 3 und 4 (Arti-
kel 12 Absätze 3 und 4 der Maschinen-Richtlinie) angeführten und für das Inverkehrbringen erforderli-
chen Konformitätsbewertung benannt wurden, weiters für welche speziellen Konformitätsbewertungsver-
fahren (Aufgaben) und Maschinengattungen (Sachgebiete) diese Benennungen erfolgt sind und schließ-
lich welche Kennnummern diesen Stellen zuvor von der Europäischen Kommission zugeteilt wurden. 

(2) Von Österreich zugelassene Benannte Stellen sowie Benannte Stellen aus einem anderen Hei-
matstaat, nämlich aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, aus einem anderen Vertrags-
staat des Europäischen Wirtschaftsraums oder aus einem anderen gleichgestellten Staat, die in Österreich 
tätig werden, haben jederzeit die in Anhang XI (Anhang XI der Maschinen-Richtlinie) genannten Krite-
rien einzuhalten. Diese Benannten Stellen haben dem Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit und 
in einschlägigen Marktaufsichtsverfahren den zuständigen Marktaufsichtsbehörden alle gewünschten 
sachdienlichen Informationen, einschließlich Haushaltsunterlagen, die für die Prüfung der Einhaltung der 
Anforderungen von Anhang XI (Anhang XI der Maschinen-Richtlinie) angefordert werden, ohne Zeitver-
zug zu übermitteln. Benannte Stellen aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, aus einem 
anderen Vertragsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder aus einem anderen gleichgestellten Staat, 
die in Österreich tätig werden und hier eine Repräsentanz eingerichtet haben, haben dem Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Arbeit die Aufnahme ihrer regelmäßigen Tätigkeit im Sinne dieser Verordnung 
(bzw. der Maschinen-Richtlinie) anzuzeigen. Von der betroffenen Benannten Stelle ist sicherzustellen 
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und nachzuweisen, dass die in Österreich eingerichtete Repräsentanz von der Akkreditierung und zugehö-
rigen wiederkehrenden Auditierung im Heimatstaat erfasst ist oder wenn dies nicht der Fall ist, der Ak-
kreditierung in Österreich positiv unterzogen worden ist und gegebenenfalls auch positiv auditiert worden 
ist. 

(3) Von Österreich zugelassene Benannte Stellen haben vor Aufnahme ihrer Tätigkeit im Sinne die-
ser Verordnung (bzw. der Maschinen-Richtlinie) eine Akkreditierung gemäß dem Akkreditierungsgesetz, 
BGBl. Nr. 468/1992, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 85/2002, für das betreffende 
Fachgebiet, wobei jedenfalls die Aufgaben und Sachgebiete gemäß Abs. 1 zu spezifizieren sind, weiters 
die Einhaltung der in Anhang XI (Anhang XI der Maschinen-Richtlinie) genannten Kriterien und die 
nachhaltige Mitwirkung an der Europäischen Koordination der Benannten Stellen für Maschinensicher-
heit (Abs. 7) nachzuweisen. Die Aufnahme der Tätigkeit im Sinne dieser Verordnung (bzw. der Maschi-
nen-Richtlinie) darf von diesen Benannten Stellen erst nach Aufnahme in das Verzeichnis gemäß An-
hang XIII erfolgen. Die Tätigkeit im Sinne dieser Verordnung (bzw. der Maschinen-Richtlinie) darf von 
diesen Stellen nicht mehr ausgeübt werden, wenn ihre Benennung aufgehoben worden oder abgelaufen ist 
oder sie aus dem Verzeichnis gemäß Anhang XIII gestrichen worden sind, insbesondere weil sie die in 
Anhang XI (Anhang XI der Maschinen-Richtlinie) genannten Kriterien nicht mehr erfüllen oder in gra-
vierender Weise ihren Aufgaben nicht nachkommen. 

(4) Änderungen des Anhangs XIII, wie die Einfügung von Benannten Stellen, die Streichung Be-
nannter Stellen oder Änderungen bezüglich des Umfangs der Aufgaben oder des Sachgebietes, erfolgen 
durch Kundmachung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit im Bundesgesetzblatt. Wenn diese 
Änderungen von Österreich zugelassene Benannte Stellen betreffen, erfolgt auch eine entsprechende 
Benachrichtigung der Europäischen Kommission und der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Uni-
on. 

(5) Stellt eine in Österreich tätige Benannte Stelle fest, dass einschlägige Anforderungen dieser Ver-
ordnung (bzw. der Maschinen-Richtlinie) vom Hersteller oder Bevollmächtigten nicht erfüllt wurden, 
nicht mehr erfüllt werden oder eine EG-Baumusterprüfbescheinigung oder die Zulassung des Qualitätssi-
cherungssystems nicht hätte ausgestellt bzw. erteilt werden dürfen, so hat sie unter Berücksichtigung des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit und unter Angabe ausführlicher Gründe die ausgestellte Bescheini-
gung oder die erteilte Zulassung auszusetzen, zu widerrufen oder sie mit Einschränkungen zu versehen, es 
sei denn, dass der Hersteller oder Bevollmächtigte durch geeignete Abhilfemaßnahmen die Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen gewährleistet. Die Benannte Stelle hat das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Arbeit und in einschlägigen Marktaufsichtsverfahren die zuständige Marktaufsichtsbehörde zu 
benachrichtigen, wenn sie die Bescheinigung oder Zulassung ausgesetzt, widerrufen oder mit Einschrän-
kungen versehen hat oder sich ein Eingreifen der zuständigen Behörde als erforderlich erweisen könnte. 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit unterrichtet unverzüglich die anderen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union und die Europäische Kommission. 

(6) Wenn eine in Österreich tätige Benannte Stelle die Ausstellung oder Ergänzung einer EG-
Baumusterprüfbescheinigung oder die Zulassung oder Ergänzung des Qualitätssicherungssystems ver-
weigert, aussetzt, widerruft oder mit Einschränkungen versieht, steht dem Antragsteller/Betroffenen bin-
nen 14 Tagen die Aufsichtsbeschwerde an das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit zu. In der 
Aufsichtsbeschwerde hat der Antragsteller/Betroffene die Gründe darzulegen, die zu einer Ausstellung 
oder Ergänzung einer EG-Baumusterbescheinigung oder zur Zulassung oder Ergänzung des Qualitätssi-
cherungssystems oder zur Unterlassung von deren Aussetzung, deren Widerruf oder deren Einschränkung 
hätte führen müssen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit hat die Aufsichtsbeschwerde zu 
prüfen und kann die Benannte Stelle, die die Ausstellung oder Ergänzung einer EG-
Baumusterprüfbescheinigung oder die Zulassung oder Ergänzung des Qualitätssicherungssystems ver-
weigert, ausgesetzt, widerrufen oder mit Einschränkungen versehen hat, oder eine andere Benannte Stelle 
auf Kosten des Antragstellers/Betroffenen mit einer neuerlichen Prüfung oder Ergänzungsprüfung beauf-
tragen. 

(7) Zur Sicherstellung der einheitlichen Anwendung dieser Verordnung (bzw. der Maschinen-
Richtlinie) im Europäischen Binnenmarkt haben die von Österreich zugelassenen Benannten Stellen am 
Europäischen Erfahrungsaustausch der Benannten Stellen für Maschinensicherheit sowie zwischen den 
für die Benennung, Meldung und Beaufsichtigung der Benannten Stellen zuständigen Behörden und den 
Benannten Stellen teilzunehmen oder zumindest die Vertretung durch andere von Österreich zugelassene 
Benannte Stellen und den Informationsaustausch darüber nachweislich zu organisieren. 

Installation und Verwendung der Maschinen 
§ 15.  Im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht können Anforderungen festgelegt werden, die zum 

Schutz von Personen, insbesondere von Arbeitnehmern, bei der Installation und Verwendung der Ma-
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schinen für notwendig erachtet werden, sofern dies keine Veränderungen dieser Maschinen gegenüber 
den Bestimmungen dieser Verordnung zur Folge hat. 

CE-Kennzeichnung 
§ 16. (1) Die CE-Kennzeichnung besteht aus den Buchstaben „CE“ mit dem in Anhang III (An-

hang III der Maschinen-Richtlinie) wiedergegebenen Schriftbild. 
(2) Die CE-Kennzeichnung ist gemäß Anhang III (Anhang III der Maschinen-Richtlinie) sichtbar, 

leserlich und dauerhaft auf dem Erzeugnis anzubringen. 
(3) Auf Maschinen dürfen keine Kennzeichnungen, Zeichen oder Aufschriften angebracht werden, 

die möglicherweise von Dritten hinsichtlich ihrer Bedeutung oder Gestalt oder in beiderlei Hinsicht mit 
der CE-Kennzeichnung verwechselt werden können. Jede andere Kennzeichnung darf auf Maschinen 
angebracht werden, wenn sie die Sichtbarkeit, Lesbarkeit und Bedeutung der CE-Kennzeichnung nicht 
beeinträchtigt. 

Nicht vorschriftsmäßige Kennzeichnung 
§ 17. (1) Folgende Sachverhalte werden als nicht vorschriftsmäßige Kennzeichnung angesehen: 

 a) Anbringung der in dieser Verordnung (bzw. der Maschinen-Richtlinie) vorgesehenen CE-
Kennzeichnung auf von dieser Verordnung (bzw. der Maschinen-Richtlinie) nicht erfassten 
Erzeugnissen; 

 b) Fehlen der CE-Kennzeichnung und/oder der EG-Konformitätserklärung zu einer Maschine; 
 c) Kennzeichnung einer Maschine mit einer anderen als der CE-Kennzeichnung, die nach § 16 

Abs. 3 (Artikel 16 Absatz 3 der Maschinen-Richtlinie) unzulässig ist. 
(2) Wird eine Kennzeichnung festgestellt, die nicht in Übereinstimmung mit den relevanten Bestim-

mungen dieser Verordnung (bzw. der Maschinen-Richtlinie) ist, so ist der Hersteller oder sein Bevoll-
mächtigter verpflichtet, das Erzeugnis mit den Vorschriften dieser Verordnung (bzw. der Maschinen-
Richtlinie) in Einklang zu bringen und den rechtswidrigen Zustand, allenfalls nach den Vorgaben der 
Marktaufsichtsbehörde, zu beenden. 

(3) Falls die Nichtübereinstimmung weiter besteht, sind von der Marktaufsichtsbehörde alle geeigne-
ten Maßnahmen im Sinne des § 11 zu treffen, um das Inverkehrbringen und/oder die Inbetriebnahme des 
betreffenden Erzeugnisses einzuschränken oder zu untersagen oder um zu gewährleisten, dass es aus dem 
Verkehr gezogen wird. 

Geheimhaltung 
§ 18. (1) Unbeschadet anderer Vorschriften und Gepflogenheiten im Bereich der Geheimhaltung ha-

ben alle mit der Anwendung dieser Verordnung (bzw. der Maschinen-Richtlinie) befassten Stellen und 
Personen Informationen, die sie in Erfüllung ihrer Aufgaben erlangen, vertraulich zu behandeln. Insbe-
sondere Geschäfts-, Berufs- und Handelsgeheimnisse müssen vertraulich behandelt werden, es sei denn, 
ihre Weitergabe ist im Interesse der Sicherheit und Gesundheit von Personen geboten. 

(2) Abs. 1 lässt die Pflicht der Behörden und der Benannten Stellen zum Austausch von Informatio-
nen und zu Warnmeldungen unberührt. 

Zusammenarbeit mit den Marktaufsichtsbehörden im Binnenmarkt 
§ 19. (1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit führt als oberste Marktaufsichtsbehörde 

die Zusammenarbeit mit den obersten Marktaufsichtsbehörden der anderen Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union, den anderen Vertragsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums und den anderen gleichge-
stellten Staaten und mit der Europäischen Kommission durch, organisiert die Teilnahme am Erfahrungs-
austausch im Rahmen der Gruppe für die administrative Zusammenarbeit der Marktaufsichtsbehörden für 
Maschinen (ADCO-Gruppe) der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, der anderen Vertragsstaaten 
des Europäischen Wirtschaftsraums und der anderen gleichgestellten Staaten (Artikel 19 der Maschinen-
Richtlinie) und übermittelt und empfängt die für die einheitliche Anwendung dieser Verordnung (bzw. 
der Maschinen-Richtlinie) bestimmten Beschlüsse und Informationen der ADCO-Gruppe oder deren 
einzelner nominierter Mitglieder. 

(2) Für Österreich relevante Beschlüsse und Informationen der Gruppe für die administrative Zu-
sammenarbeit der Marktaufsichtsbehörden für Maschinen (ADCO-Gruppe) oder deren einzelner nomi-
nierter Mitglieder werden durch geeignete Maßnahmen den österreichischen Marktaufsichtsbehörden 
zugänglich gemacht, insbesondere durch Aufnahme in den Anhang XV. 
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Verbreitung von wesentlichen Beschlüssen, Entscheidungen und Informationen 
§ 20. (1) Anhang XV enthält den Text oder die Adresse für die elektronische Zugänglichkeit von Be-

schlüssen und Entscheidungen der Europäischen Kommission oder des Ausschusses für Maschinen (Arti-
kel 22 der Maschinen-Richtlinie), weiters von Beschlüssen und Informationen der Gruppe für die admi-
nistrative Zusammenarbeit der Marktaufsichtsbehörden für Maschinen (ADCO-Gruppe) oder deren ein-
zelner nominierter Mitglieder (Artikel 19 der Maschinen-Richtlinie) und von anderen Informationen, die 
von der Europäischen Kommission verbreitet werden (Artikel 21 der Maschinen-Richtlinie), die für die 
Anwendung und Durchführung dieser Verordnung (bzw. der Maschinen-Richtlinie) besonders relevant 
sind. 

(2) Änderungen des Anhangs XV erfolgen durch Kundmachung des Bundesministers für Wirtschaft 
und Arbeit im Bundesgesetzblatt. 

Außerkrafttreten von Rechtsvorschriften 
§ 21. (1) Die Maschinen-Sicherheitsverordnung, BGBl. Nr. 306/1994, in der Fassung der Verord-

nungen BGBl. Nr. 31/1995, BGBl. Nr. 781/1996 und BGBl. II Nr. 131/1999, tritt mit Ablauf des 
28. Dezember 2009 außer Kraft. 

(2) Verweisungen auf die aufgehobene Maschinen-Sicherheitsverordnung (bzw. die Maschinen-
Richtlinie 98/37/EG) gelten als Verweisungen auf die vorliegende Verordnung (bzw. die Maschinen-
Richtlinie 2006/42/EG). Sie sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle in Anhang XII (bzw. An-
hang XII der Maschinen-Richtlinie) zu lesen. 

Inkrafttreten 
§ 22. (1) Diese Verordnung tritt mit 29. Dezember 2009 in Kraft. 
(2) Hinsichtlich des Inverkehrbringens und der Inbetriebnahme von tragbaren Befestigungsgeräten 

mit Treibladung und anderen Schussgeräten mit Treibladung tritt diese Verordnung mit 29. Juni 2011 in 
Kraft. 

Bartenstein 
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